
	 Münster, den 22. August 2025� Nummer 34

I N H A LT S V E R Z E I C H N I S

174	� Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufhe-
bung der ordnungsbehördlichen Verordnung 
zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes für 
das Einzugsgebiet der Wassergewinnungsanlage 
des Wasserwerks Gittrup der Stadtwerke Müns-
ter GmbH (Wasserschutzgebietsverordnung 
„Gittrup“) vom 02.11.1982

Aufgrund

	� der §§ 51, 52 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaus-
halts (Wasserhaushaltsgesetz – WHG)

	� sowie §§ 35, 93, 102, 112 und 124 des Wassergesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz 
– LWG NRW)

	� der §§ 12, 25, 27 bis 30, 33 und 34 des Gesetzes über 
Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ord-
nungsbehördengesetz – OBG)

	� Nr. 20.1.25 des Anhangs der Zuständigkeitsverordnung 
Umweltschutz (ZustVU)

in der jeweils zurzeit geltenden Fassung wird verordnet:

I.	� Die im Amtsblatt des Regierungspräsidenten in Müns-
ter vom 13.11.1982, Nr. 45 auf den Seite 270-275 abge-
druckte und mit Wirkung vom 14.11.1982 in Kraft getre-
tene Wasserschutzgebietsverordnung „Gittrup“, zuletzt 
geändert durch die Ordnungsbehördliche Verordnung 
zur Änderung der ordnungsbehördlichen Verordnung zur 
Festsetzung des Wasserschutzgebietes für das Einzugsge-
biet der Wassergewinnungsanlage Gittrup der Stadtwerke 
Münster GmbH vom 10.01.2007, wird aufgehoben.

II.	�Inkrafttreten
	� Diese Aufhebungsverordnung tritt eine Woche nach ih-

B:	� Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen  
der Bezirksregierung � 289

174	� Ordnungsbehördliche Verordnung zur Aufhebung der 
ordnungsbehördlichen Verordnung zur Festsetzung des 
Wasserschutzgebietes für das Einzugsgebiet der Wasser- 
gewinnungsanlage des Wasserwerks Gittrup der Stadt- 
werke Münster GmbH (Wasserschutzgebietsverordnung 
„Gittrup“) vom 02.11.1982 � 289

175	� Ordnungsbehördliche Verordnung über die Ausweisung  
eines Fisch- und Laichschonbezirkes am Gondelteich im 
Stadtgarten von Castrop-Rauxel� 289

176	� Verordnung über die Einrichtung von Bezirksfachklassen an 
Berufskollegs im Regierungsbezirk Münster� 291

177	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszu- 
stellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen  
(Landeszustellungsgesetz - LZG NRW) vom 07.03.2006  
(GV. NRW. S. 94)� 302

178	� Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-lmmissions- 
schutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. § 21a der 9. Verordnung  
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  
(9. BImSchV) � 302

179	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des Bundes- 
Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)� 302

rer Verkündung im Amtsblatt für den Regierungsbezirk 
Münster in Kraft.

Münster, den 14.07.2025� Bezirksregierung Münster 
� als Obere Wasserbehörde 
� 54.19.03-200/2025.0001 
� In Vertretung 
� gez. Dr. Scheipers

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 289

175	� Ordnungsbehördliche Verordnung über die Aus-
weisung eines Fisch- und Laichschonbezirkes am 
Gondelteich im Stadtgarten von Castrop-Rauxel

Aufgrund  

	 -	� des § 44 Abs. 1 Buchst. a) und b) und Abs. 2 i.V.m.  
§ 52 Abs. 2 des Fischereigesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesfischereigesetz - LFischG) 
i. d. F. der Bekanntmachung vom 22. Juni 1994 (GV. 
NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz vom  
11. März 2025 (GV. NRW. S. 288),

	 -	� der §§ 12 und 27 ff. des Gesetzes über Aufbau und  
Befugnisse der Ordnungsbehörden (Ordnungsbe-
hördengesetz - OBG) - i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 13. Mai 1980 (GV. NW. S. 528), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. Dezember 2024 (GV. NRW. S. 
1184),

	 -	 im Einvernehmen mit der oberen Wasserbehörde

wird verordnet:
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42 Bekanntmachung gemäß § 10 
des Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Bezirksregierung Münster 48147 Münster, 23.02.2018
52-500-0211802/0024.V Domplatz 1-3
 poststelle@brms.nrw.de

Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 c,  
48653 Coesfeld
Die Firma RETERRA West GmbH & Co. KG, Brink 37 
c, 48653 Coesfeld, hat die Änderungsgenehmigung zur we-
sentlichen Änderung, des gemäß BImSchG genehmigten 
Kompostwerkes in Coesfeld (Gemarkung Kirchspiel, Flur 
27, Flurstück 220) beantragt.

Gegenstand des Antrages ist die Erweiterung des Kom-
postwerkes mit Teilstromvergärung in Coesfeld um eine 
Gärprodukttrocknung. Die Anlage soll nach Änderungs-
genehmigung errichtet und betrieben werden.

Der für Mittwoch, den 21.03.2018 um 10.00 Uhr, im Be-
sprechungsraum der RETERRA, Brink 37 c, 48653 Coes-
feld, vorgesehene Erörterungstermin findet nicht statt, da 
gegen das beantragte Vorhaben keine Einwendungen inner-
halb der Einwendungsfrist erhoben wurden.

Im Auftrag
gez. Dagmar Egemann

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2018 S. 69

43 Bekanntmachung der Teilrücknahme der 
Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 des immissions-
schutzrechtlichen Genehmigungsbescheides 
vom 19.01.2017 zur Errichtung und Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 

Bezirksregierung Münster Münster, den 23.02.2018 
500-0915123/0021.V Domplatz 1-3, 48143 Münster 
 dez53@brms.nrw.de

Die Bezirksregierung Münster hat mit Bescheid vom 
23.02.2018 die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 zur Fest- 
legung eines Emissionsgrenzwertes als Jahresmittelwert 
von 0,002 mg/m3 für den Parameter Quecksilber und 
seine Verbindungen, angegeben als Quecksilber (Hg), 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbeschei-
des vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum Betrieb des 
Steinkohlekraftwerks Datteln 4 zurückgenommen.

Der Teilrücknahmebescheid enthält folgenden verfügenden 
Teil:

„1. Hiermit wird die Nebenbestimmung A.IV.5.1.4 
des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsbe-
scheides vom 19.01.2017 zur Errichtung und zum 
Betrieb eines Steinkohlekraftwerks in Datteln (Az.: 
500-53.0011/15/0915123/0021.V) mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen.

B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung
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 § 1 
Zweckbestimmung

Aufgrund der besonderen Bedeutung für die Erhaltung des 
Fischbestandes im Gondelteich, insbesondere als Laich- und 
Aufwuchsplatz, wird der in § 2 näher bezeichnete Bereich 
des Gewässers als Fisch- und Laichschonbezirk ausgewie-
sen.

§ 2 
Schutzgebiet

Der Fisch- und Laichschonbezirk umfasst folgenden Be-
reich im Gondelteich: Vom Einlauf des Obercastroper Ba-
ches jeweils 15 m am Ufer nach rechts und links und von 
dort entlang der Pfahlreihen im Gewässer bis zur Insel, ein-
schließlich deren Ufer.
In der als Anlage beigefügten Karte ist die Abgrenzung des 
Fisch- und Laichschonbezirks gekennzeichnet. Die Karte 
(Anlage I) ist Bestandteil dieser Verordnung.

§ 3 
Verbote

1)	�Im Fisch- und Laichschonbezirk sind alle Handlungen 
verboten, die die Fortpflanzung und den Bestand der Fi-
sche, zehnfüßigen Krebse und Muscheln, einschließlich 
des Laichs gefährden.

2)	�Insbesondere ist ganzjährig verboten:
	 a) �die Entnahme von als Laichsubstrat dienenden Pflan-

zen, Holz und Steinen,
	 b) das Aufschütten, Verfüllen oder Abgraben der Ufer,
	 c) die fischereiliche Nutzung.

3)	�Ausgenommen von den vorgenannten Verboten sind:
	 a) �für den ordnungsgemäßen Betrieb des Teiches notwen-

dige Maßnahmen,
	 b) �Maßnahmen zur Instandhaltung der eingebrachten 

Laichhilfen,
	 c) Maßnahmen des Gewässerausbaus gemäß § 68 LWG,
	 d) �Maßnahmen der Gewässerunterhaltung nach § 39 

WHG in Verbindung mit § 61 LWG,

	 e) �Maßnahmen des Fischereirechtsinhabers zur Herstel-
lung und Erhaltung eines, der Größe und Beschaffen-
heit des Gewässers entsprechenden, artenreichen, hei-
mischen Fischbestandes.

4)	�Weitergehende Vorschriften anderer Gesetze und Verord-
nungen bleiben unberührt.

§ 4 
Ausnahmen

Von den Verboten des § 3 Abs. 1 und 2 kann die untere 
Fischereibehörde auf schriftlichen Antrag eine Ausnahme-
genehmigung erteilen, wenn dies aus wichtigen Gründen 
erforderlich ist. Die Ausnahmegenehmigung kann mit Ne-
benbestimmungen versehen werden. 

§ 5 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 55 Abs. 1 Nr. 7 LFischG handelt, 
wer vorsätzlich oder fahrlässig einem Verbot nach § 3 Abs. 
1 und 2 dieser Verordnung zuwiderhandelt. Die Ordnungs-
widrigkeit kann nach § 55 Abs. 3 LFischG mit einer Geld-
buße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. Im Übrigen 
gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrig-
keiten (OWiG) in der jeweils gültigen Fassung. 

§ 6 
Inkrafttreten

Nach § 33 OBG tritt diese Verordnung eine Woche nach 
dem Tage ihrer Verkündigung im Amtsblatt für den Regie-
rungsbezirk Münster in Kraft.

Münster,          	 .2025	�  Bezirksregierung Münster 
� - Obere Fischereibehörde -  
� 51.6.5-001/2025.0001 
� In Vertretung 
�

� Dr. Ansgar Scheipers

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 289-290
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176	� Verordnung über die Einrichtung von Bezirks-
fachklassen an Berufskollegs im Regierungsbe-
zirk Münster

Auf Grund des § 84 Abs. 2 Schulgesetz für das Land Nord-
rhein-Westfalen in der vom 15.02.2005 (GV. NRW. S. 102) 
in der zurzeit gültigen Fassung wird verordnet: 

§ 1
An Berufskollegs im Regierungsbezirk Münster werden Be-
zirksfachklassen nach Maßgabe der Anlage zu dieser Ver-
ordnung gebildet. 

§ 2
Änderungen und Ergänzungen, die sich ggfls. durch die 
„Verordnung über die Bildung von regierungsbezirksüber-
greifenden Schuleinzugsbereichen für Bezirksfachklassen 
des Bildungsgangs Berufsschule an Berufskollegs" des 

Ministeriums für Schule und Bildung des Landes Nord-
rhein-Westfalen (BASS 10 - 11 Nr. 1) ergeben, sind darüber 
hinaus zu beachten. 

§ 3
Die Verordnung tritt mit Beginn des Schuljahres 2025/2026 
am 01.08.2025 in Kraft. 

Gleichzeitig tritt die Verordnung über die Einrichtung von 
Bezirksfachklassen an Berufskollegs im Regierungsbezirk 
Münster vom 24.07.2024 außer Kraft.

Münster, den        Juli 2025� Der Regierungspräsident 
48.02.01.05-002/2025.0001          

					               Andreas Bothe
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Bezirksregierung Münster 

 

Anlage zum Bezirksfachklassen-Verzeichnis 2025/2026 

Nr. 
neu 

Nr. 
alt 

Ausbildungsberuf 
Sachverhalt der Anhörung/ 

Anträge der Schulträger 
Entscheidung nach Anhörung 

 

Seite 1 von 4 
 

5 5 Berufskraftfahrer/-in 
Die Fachklasse am Berufskolleg Tecklenbur-
ger Land in Ibbenbüren wird gestrichen. Ab-
gabe der Schülerinnen und Schüler an das 
Wilhelm-Emmanuel-von-Ketteler-Berufskol-
leg in Münster.  
 

Die Fachklasse in Ibbenbüren 
wird gestrichen. 

19 19 Fachkraft für Lagerlogistik 
Antrag des Schulträges auf Aufnahme der 
weiteren Fachklasse am Berufskolleg für 
Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus. Der Bil-
dungsgang wurde zum SJ 2024/2025 neu 
eingerichtet. 
 

Aufnahme einer weiteren Fach-
klasse in Ahaus. 

25 25 Fachlagerist/-in 
Antrag des Schulträges auf Aufnahme der 
weiteren Fachklasse am Berufskolleg für 
Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus. Der Bil-
dungsgang wurde zum SJ 2024/2025 neu 
eingerichtet. 

Aufnahme einer weiteren Fach-
klasse in Ahaus. 

32 32 Fliesen- Platten und Mosaikleger/-in 
 
Redaktionelle Änderung: 
Streichen des Eintrages „ab 2. Ausbildungs-
jahr“ am Berufskolleg Technik-und-Gestal-
tung in Gelsenkirchen sowie am Wilhelm-
Emmanuel-von-Ketteler Berufskolleg in 
Münster. Alle Standorte nehmen ihre Funk-
tion ab dem 1. Ausbildungsjahr wahr. Ein Zu-
strom von Auszubildenden anderer Standorte 
im Rahmen der Stufenausbildung Bau findet 
in diesem Beruf nicht statt.  
 

Redaktionelle Änderung: 
Streichen des Eintrages „ab 2. 
Ausbildungsjahr“ am Berufskol-
leg Technik-und-Gestaltung in 
Gelsenkirchen sowie am Wil-
helm-Emmanuel-von-Ketteler 
Berufskolleg in Münster. 

Bezirksregierung Münster 
 

Anlage zum Bezirksfachklassen-Verzeichnis 2025/2026 

Nr. 
neu 

Nr. 
alt 

Ausbildungsberuf 
Sachverhalt der Anhörung/ 

Anträge der Schulträger 
Entscheidung nach Anhörung 

 

Seite 2 von 4 
 

39 39 Hauswirtschafter/-in 
Die Bezirksfachklassen am Paul-Spiegel-Be-
rufskolleg in Dorsten und Lise-Meitner-Be-
rufskolleg in Ahaus werden gestrichen. Die 
Bezirksfachklassen waren auslaufend ge-
stellt und sind jetzt ausgelaufen. 
 
Anmerkung:  
Es sind noch Gespräche bezüglich der Fach-
praktiker-Ausbildungen geplant, die eventuell 
Auswirkungen auf diese Entscheidungen ha-
ben könnten. 
 
 
 
 

Die Bezirksfachklassen in 
Dorsten und Ahaus werden 
nicht gestrichen. Der Vermerk 
„auslaufend“ wird gestrichen. 
Durch die geplanten Fachprakti-
ker-Ausbildungen ist eine Stär-
kung der Standorte zu erwarten. 
Die Bildungsgänge sollen zu-
nächst beobachtet werden. 

51 51 Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungs-
management 
Redaktionelle Änderung: 
Im BFK-Verzeichnis war der falsche Standort 
eingetragen.  Die Fachklasse ist am Berufs-
kolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Ah-
aus eingerichtet, nicht am Berufskolleg für 
Technik in Ahaus. 
 
 
 

Redaktionelle Änderung:  
Änderung des Standortes von 
„Berufskolleg für Technik, Ah-
aus“ in „Berufskolleg für Wirt-
schaft und Verwaltung, Ahaus“. 
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Bezirksregierung Münster 
 

Anlage zum Bezirksfachklassen-Verzeichnis 2025/2026 

Nr. 
neu 

Nr. 
alt 

Ausbildungsberuf 
Sachverhalt der Anhörung/ 

Anträge der Schulträger 
Entscheidung nach Anhörung 

 

Seite 2 von 4 
 

39 39 Hauswirtschafter/-in 
Die Bezirksfachklassen am Paul-Spiegel-Be-
rufskolleg in Dorsten und Lise-Meitner-Be-
rufskolleg in Ahaus werden gestrichen. Die 
Bezirksfachklassen waren auslaufend ge-
stellt und sind jetzt ausgelaufen. 
 
Anmerkung:  
Es sind noch Gespräche bezüglich der Fach-
praktiker-Ausbildungen geplant, die eventuell 
Auswirkungen auf diese Entscheidungen ha-
ben könnten. 
 
 
 
 

Die Bezirksfachklassen in 
Dorsten und Ahaus werden 
nicht gestrichen. Der Vermerk 
„auslaufend“ wird gestrichen. 
Durch die geplanten Fachprakti-
ker-Ausbildungen ist eine Stär-
kung der Standorte zu erwarten. 
Die Bildungsgänge sollen zu-
nächst beobachtet werden. 

51 51 Kaufmann/Kauffrau für Digitalisierungs-
management 
Redaktionelle Änderung: 
Im BFK-Verzeichnis war der falsche Standort 
eingetragen.  Die Fachklasse ist am Berufs-
kolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Ah-
aus eingerichtet, nicht am Berufskolleg für 
Technik in Ahaus. 
 
 
 

Redaktionelle Änderung:  
Änderung des Standortes von 
„Berufskolleg für Technik, Ah-
aus“ in „Berufskolleg für Wirt-
schaft und Verwaltung, Ahaus“. 
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Bezirksregierung Münster 
 

Anlage zum Bezirksfachklassen-Verzeichnis 2025/2026 

Nr. 
neu 

Nr. 
alt 

Ausbildungsberuf 
Sachverhalt der Anhörung/ 

Anträge der Schulträger 
Entscheidung nach Anhörung 

 

Seite 3 von 4 
 

52 52 Kaufmann/Kauffrau für 
IT-Systemmanagement  
 
Kreis Recklinghausen 
Die Bezirksfachklasse am Berufskolleg 
Ostvest in Datteln wird gestrichen. Die Be-
zirksfachklasse war auslaufend gestellt und 
ist jetzt ausgelaufen.  
 
Kreis Borken 
Redaktionelle Änderung: 
Im BFK-Verzeichnis war der falsche Standort 
eingetragen. Die Fachklasse ist am Berufs-
kolleg für Wirtschaft und Verwaltung in Ah-
aus eingerichtet, nicht am Berufskolleg für 
Technik in Ahaus 
 
 
 
 

 
 
 
Kreis Recklinghausen 
Die Bezirksfachklasse in Datteln 
wird gestrichen.  
 
 
 
Kreis Borken 
Redaktionelle Änderung:  
Änderung des Standortes von 
„Berufskolleg für Technik, Ah-
aus“ in „Berufskolleg für Wirt-
schaft und Verwaltung, Ahaus“. 

78 77 Rechtsanwalts- und Notarfachange-
stellte/-r 
Die Fachklasse Berufskolleg am Wasserturm 
in Bocholt wird gestrichen. Abgabe der Schü-
lerinnen und Schüler an das Berufskolleg 
Wirtschaft und Verwaltung in Ahaus.  
 
 
 

Die Fachklasse in Bocholt wird 
auslaufend gestellt.  
Neuaufnahme der Schülerinnen 
und Schüler ab dem Schuljahr 
2025-2026 am Berufskolleg für 
Wirtschaft und Verwaltung in 
Ahaus oder für Schülerinnen 
und Schüler aus dem Regie-
rungsbezirk Düsseldorf am 
Hans-Böckler-Berufskolleg 
Oberhausen.  
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Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 291-301

Bezirksregierung Münster 
 

Anlage zum Bezirksfachklassen-Verzeichnis 2025/2026 

Nr. 
neu 

Nr. 
alt 

Ausbildungsberuf 
Sachverhalt der Anhörung/ 

Anträge der Schulträger 
Entscheidung nach Anhörung 

 

Seite 4 von 4 
 

61 92 "Verfahrensmechaniker/-in für Kunststoff- 
und Kautschuktechnik Schwerpunkte 
Bauteile, Formteile, Halbzeuge sowie 
Compound- und Masterbatchherstellung" 
Redaktionelle Änderung:  
Änderung der Berufsbezeichnung in „Kunst-
stoff- und Kautschuktechnologe/Kunst-
stoff- und Kautschuktechnologin“ durch 
KMK-Beschluss vom 31.03.2023. Die Fach-
richtungen lauten: Formteile (FT), Halbzeuge 
/ Compound- und Masterbatchherstellung 
(HZ/CM), Mehrschicht-Kautschukteile (MK), 
Bauteile (BT), Faserverbundtechnologie 
(FV), Kunststofffenster (KF)  
 
Anmerkung:  
Gemäß Rahmenlehrplan ist der Unterricht in 
den ersten beiden Ausbildungsjahren ge-
meinsam in allen Fachrichtungen möglich 
und im 3. Ausbildungsjahr nach Fachrichtun-
gen differenziert durchzuführen. Für den Fall, 
dass die Anzahl der Auszubildenden in den 
Fachrichtungen nicht für eine Fachklassenbil-
dung ausreicht, ist im Rahmenlehrplan eine 
Tabelle der möglichen gemeinsamen Be-
schulungen dargestellt. Sollte es auch damit 
nicht zu einer auskömmlichen Anzahl an 
Auszubildenden kommen, so sind eventuell 
Flexibilisierungsmaßnahmen (oder anderes) 
einzuleiten. 
Unter der Annahme, dass diese Vorga-
ben/Ansätze zu auskömmlichen Standorten 
führen, schlagen wir vor, auf die Angabe von 
Fachrichtungen (ehem. Schwerpunkte) für 
diesen Beruf im BFK-Verzeichnis zu verzich-
ten. 
 

Redaktionelle Änderung:  
Änderung der Berufsbezeich-
nung in „Kunststoff- und Kaut-
schuktechnologe/Kunststoff- 
und Kautschuktechnologin 

 



Amtsblatt für den Regierungsbezirk Münster302

Die Rechtsmittelbelehrung zu diesem Bescheid lautet: 

„Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
Zustellung Klage beim Verwaltungsgericht Münster erhoben 
werden.“ 

Der gesamte Genehmigungsbescheid mit Begründung 
und den dazugehörigen Antragsunterlagen wird nach der 
Bekanntmachung (22.08.2025) für zwei Wochen vom 
25.08.2025 bis 08.09.2025 online unter folgendem Link bei 
der Bezirksregierung Münster ausgelegt: https://url.nrw/
brms_verfahren 

Auf Verlangen eines Beteiligten wird ihm eine leicht zu er-
reichende Zugangsmöglichkeit zur Verfügung bestellt. 

Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfrist gilt der 
Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendung er-
hoben haben, als zugestellt. 

� Im Auftrag   
� gez. Jana Nolte

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 302

179	� Bekanntmachung gemäß § 15 Abs. 2a des  
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG)

Bezirksregierung Münster	  
53.0118/25/0053929-0684/0026.U
� Münster, den 12.08.2025  
� Domplatz 1-3, 48143 Münster 
� dez53@brms.nrw.de

Die Firma Ruhr Oel GmbH, Alexander-von-Humboldt-Stra-
ße 1 in 45896 Gelsenkirchen hat mit Datum vom 06.06.2025, 
die störfallrelevante Änderung gemäß § 15 Abs. 2a BIm-
SchG der immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürf-
tigen Aromatenanlage 2 auf dem Grundstück Pawikerstraße 
30 in 45899 Gelsenkirchen (Gemarkung Buer, Flure 15 und 
18, Flurstücke 14 und 58) angezeigt.

Gegenstand der Anzeige ist die funktionelle Zuordnung ei-
nes Ölabscheiders und eines Kühlwerks von der Vakuum-
destillation 2 zur Aromatenanlage 2, da die Vakuumdestilla-
tion 2 stillgelegt werden soll.

Das angezeigte störfallrelevante Vorhaben wurde daraufhin 
geprüft, ob der angemessene Sicherheitsabstand zu benach-
barten Schutzobjekten erstmalig unterschritten wird, räum-
lich noch weiter unterschritten wird oder ob eine erhebliche 
Gefahrenerhöhung ausgelöst wird.

Im Rahmen dieser Prüfung wurde festgestellt, dass dies 
nicht der Fall ist. Das angezeigte Vorhaben bedarf daher kei-
ner Genehmigung nach dem BImSchG.

Die Entscheidung nach § 15 Abs. 2a BImSchG wird hiermit 
in Verbindung mit dem Erlass des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW 
vom 01.09.2021 zu „Auslegungsfragen zu unbestimmten 
Rechtsbegriffen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie in 
nationales Recht“ öffentlich bekannt gemacht.

� Im Auftrag 
� gez. Abdulrahman-Rohde

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 302

177	� Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwal-
tungszustellungsgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz - LZG 
NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94)

Für
Herrn
Sofiane Kebir

Letzte hier bekannte Anschrift:
Nördlicher Rundweg 12 
47551 Bedburg-Hau

kann ein Schriftstück des Dezernates 27 der Bezirksregie-
rung Münster vom 22. Mai 2025 - 27.2.16-41S0414435-1 
- nicht zugestellt werden, da der derzeitige Aufenthaltsort 
unbekannt ist.

Er wird hiermit aufgefordert, das Schriftstück an folgender 
Adresse unverzüglich abzuholen.

Anschrift:
Bezirksregierung Münster Dezernat 27 Albrecht-Thaer-Str. 
9 - Raum N 3098 - 48147 Münster

Hinweis:
Gemäß § 10 Absatz 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schrift-
stück als zugestellt, wenn seit dem Tag des Aushangs dieser 
Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Es wird 
darauf hingewiesen, dass mit dieser Zustellung des Schrift-
stücks durch öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang 
gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen.

Münster, den 12.08.2025� Bezirksregierung Münster 
� Dezernat 27 
� Im Auftrag 
� gez. Pöhlker

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2025 S. 302

178	� Bekanntmachung gemäß § 10 des Bundes-lmmis-
sionsschutzgesetzes (BImSchG) i.V.m. § 21a der 
9. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Im-
missionsschutzgesetzes (9. BImSchV)

Bezirksregierung Münster � Münster, den 14.08.2025 
52-500-9979151/0015.V� Domplatz 1 - 3, 48147 Münster

Die Firma Kockmann GmbH, Weinerpark 17, 48607 
Ochtrup hat die Genehmigung für eine Windenergieanlage 
gemäß § 4 BImSchG in 48607 Ochtrup, Weinerpark 17 (Ge-
markung Ochtrup, Flur 47, Flurstück 176) beantragt.  

Die Bezirksregierung Münster, Dezernat 52, Domplatz 1-3, 
48147 Münster hat der Kockmann GmbH mit Datum vom 
14.08.2025 die immissionsschutzrechtliche Genehmigung 
mit dem folgenden verfügenden Teil erteilt: 

„Hiermit erteile ich Ihnen auf Ihren Antrag vom 29.07.2024 
(Eingang BR MS am 31.07.2024) gemäß § 4 und § 6 BIm-
SchG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und Nr. 1.6.2 (V) des 
Anhangs 1 zur 4. BImSchV, die

Genehmigung 

zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage 
mit einer Leistung von 4,26 MW. Die Anlage darf auf dem 
Betriebsgrundstück in 48607 Ochtrup, Weinerpark 17, Ge-
markung Ochtrup, Flur 047, Flurstück 176 errichtet und 
betrieben werden. 

Diese Genehmigung wird nach Maßgabe der im Anhang 
1 angeführten Antragsunterlagen erteilt, sofern sich nicht 
durch nachstehende Anforderungen Änderungen ergeben. 
Die Antragsunterlagen sind Bestandteil der Genehmigung. 
Eingeschlossene Zulassungen und Genehmigungen:

• Baugenehmigung nach § 63 BauO NRW

• Zustimmung nach § 14 Abs. 1 LuftVG“
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